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Die Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ 

Lebensmittelunternehmer können ihre Erzeugnisse auf 

freiwilliger Basis mit dem Hinweis „ohne Gentechnik“ 

ausloben, wenn die Anforderungen nach § 3a des  

EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes  

(EGGenTDurchfG) erfüllt sind.  

Dazu müssen rückverfolgbare Nachweise nach § 3b 

des EGGenTDurchfG erbracht werden, dass bei der 

Herstellung die vorgeschriebenen Kriterien eingehal-

ten worden sind.  

 

Für die Kennzeichnung kann 

das bundeseinheitliche grün-

weiße „Ohne Gentechnik“-

Siegel verwendet werden.  

Das Siegel "Ohne Gentechnik" 

ist eine warenzeichenrechtlich 

geschützte Wort-Bild-Marke, 

deren Inhaber die Bundesrepublik Deutschland ist, 

vertreten durch die Bundesministerin für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Ministeri-

um hat den Verband Lebensmittel ohne Gentechnik 

e.V. (VLOG; http://www.ohnegentechnik.org/) exklusiv 

mit der Aufgabe der Vergabe und Verwaltung von 

Nutzungslizenzen betraut.  

Interessierte Unternehmen sind daher aufgefordert, 

sich ausschließlich an den Verband zu wenden. 

Die Verwendung eines firmeneigenen „ohne Gentech-

nik“-Siegels sowie die einfache Angabe in Textform 

sind weiterhin zulässig, wenn die Voraussetzungen 

nach den §§ 3a und 3b EGGenTDurchfG erfüllt sind. 

 

Wortlaut -  
nur „ohne Gentechnik“ zulässig 

Soll ein Lebensmittel mit einer Angabe in den Verkehr 

gebracht werden, die auf die Herstellung des Lebens-

mittels ohne Anwendung gentechnischer Verfahren 

hindeutet, so ist zur Kennzeichnung allein der Wortlaut 

„ohne Gentechnik“ zugelassen (§ 3a EGGenT-

DurchfG). Wird ein Erzeugnis sinngemäß, aber mit 

einer anderen Formulierung beworben (z. B. „garan-

tiert gentechnikfrei“ oder „garantiert nicht genmanipu-

liert“), ist dies daher nicht zulässig. 

 

Voraussetzungen und Nachweise 

Neben dem Wortlaut sind in § 3a bzw. §3b EGGenT-

DurchfG Voraussetzungen und erforderlichen Nach-

weise für die „ohne Gentechnik“-Kennzeichnung fest-

gelegt. 

Voraussetzungen  

Zusammenfassend dürfen Lebensmittel und deren 

Zutaten mit der Bezeichnung „ohne Gentechnik“ ge-

kennzeichnet werden, wenn sie 

 keine gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) sind, nicht aus GVO hergestellt sind und 

auch keine GVO-Bestandteile, auch keine zufälli-

gen oder technisch unvermeidbaren, enthalten  

 

und 

 keine Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, Vita-

mine, Aminosäuren, Aromen und Enzyme enthal-

ten, die mithilfe gentechnisch veränderter Mikroor-

ganismen hergestellt wurden. 

Hinweis:  

Bestandteile aus zugelassenen GVO in sehr geringen 

Spuren, d.h. bis maximal 0,1%, können in der Regel 

toleriert werden. 

Für Lebensmittel tierischen Ursprungs (z. B. Milch, 

Fleisch, Eier) gilt: 

 Bei der Fütterung der Tiere dürfen ab einem be-

stimmten Zeitraum vor Gewinnung des Lebensmit-

tels keine gentechnisch veränderten Futtermittel 

zum Einsatz kommen. Vor diesem Zeitraum ist 

dies erlaubt. Innerhalb der in der Anlage zu § 3a 

Abs. 4 Satz 2 genannten Zeiträume sind geringfü-

gige GVO-Anteile unter 0,9 % im Futtermittel nur 

erlaubt, wenn deren Eintrag zufällig oder technisch 

unvermeidbar war. 

 Futtermittelzusatzstoffe, die GVO sind, GVO ent-

halten oder aus GVO hergestellt wurden, dürfen 

nicht verwendet werden. 

Hinweis: 

Keine Einschränkungen bestehen bei Futtermittelzu-

sätzen wie Enzymen, Aminosäuren oder Vitaminen, 

die mithilfe von gv Mikroorganismen (GVM) hergestellt 

worden sind und der GVM (oder Bestandteile daraus) 

im Erzeugnis nicht mehr vorhanden ist. Weiterhin 

bestehen – im Gegensatz zur Öko-Verordnung – keine 

gentechnikspezifischen Einschränkungen bei der 

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln 

und Bodenverbesserern. 

http://www.ohnegentechnik.org/
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Übersicht: Kennzeichnungsregelungen zu „Gentechnik in Lebensmitteln“ 

 Vergleich der Anforderungen an konventionelle, ökologische Erzeugnisse sowie Lebensmittel „ohne Gentechnik“  
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EGGenTDurchfG (Forts.): Nachweise  

Im Falle einer Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ 

besteht die Verpflichtung, geeignete Nachweise zu 

führen, dass die o.g. Anforderungen erfüllt sind. Nach 

§ 3b EGGenTDurchfG sind dies insbesondere 

 verbindliche Erklärungen des Vorlieferanten 

 bei kennzeichnungspflichtigen Lebensmitteln/ 

-zutaten bzw. Futtermitteln: Etiketten der Begleit-

dokumente der verwendeten Ausgangserzeugnis-

se 

 Analysenberichte oder Dokumentationen, aus 

denen hervorgeht, dass außer minimalen Spuren 

(s.o.) keine gv-Bestandteile enthalten sind. 

Amtliche Überwachung 

Die Einhaltung der Kennzeichnungsvoraussetzungen 

kann bei vielen Lebensmitteln nicht mit analytischen 

Nachweismethoden überwacht werden, da stark ver-

arbeitete Produkte wie raffinierte Öle oder Zucker oft 

keine ausreichende Menge an analytisch nachweisba-

rer DNA mehr enthalten. Hier können nur Dokumen-

tenkontrollen (z.B. Lieferantenerklärungen, Lieferpa-

piere) vor Ort oder ggf. Analysen der Einzelzutaten 

bzw. Rohstoffe weitere Erkenntnisse liefern. 

Lebensmittel tierischer Herkunft 

Auch die Verfütterung gentechnisch veränderter Fut-

termittel ist in tierischen Produkten wie Milch, Fleisch 

oder Eiern analytisch (bisher) nicht überprüfbar. Die 

amtliche Prüfung von Lebensmitteln tierischer Herkunft 

gemäß § 3a EGGenTDurchfG kann das Einbeziehen 

der Futtermittelkontrollbehörden unter bestimmten 

Voraussetzungen notwendig machen. Dies ergibt sich 

(auch) aus dem Umstand, dass Lebensmittel tierischer 

Herkunft (Fleisch, Eier, Milch) mit dem Hinweis „ohne 

Gentechnik“ ausgelobt werden dürfen, wenn bei der 

Fütterung der Tiere für einen je nach Tierart festgeleg-

ten Zeitraum vor Gewinnung des Lebensmittels keine 

gentechnisch veränderten Futtermittel zum Einsatz 

kommen. Außerhalb dieser Fristen ist gentechnisch 

verändertes Futtermittel erlaubt. 

Bilder: Pixelio.de 

In Lebensmitteln tierischer Herkunft kann Gentechnik 

aus dem Futtermittel analytisch nicht nachgewiesen 

werden  

 

Wenn die amtliche Lebensmittelüberwachung Hinwei-

se zu Verstößen feststellt und/oder wenn in einem 

Betrieb Futtermittelproben gezogen werden sollen, 

dann kann das Hinzuziehen der zuständigen Futtermit-

telkontrollbehörden notwendig sein. 

Die Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ 
kann auch irreführend sein 

Die Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ kann bei be-

stimmten Erzeugnissen geeignet sein, den Verbrau-

cher zu täuschen. 

Nach § 11 Absatz 1 Nr. 3 LFGB ist verboten, Lebens-

mittel unter irreführender Angabe in den Verkehr zu 

bringen, wenn zu verstehen gegeben wird, dass ein 

Lebensmittel besondere Eigenschaften hat, obwohl 

alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigen-

schaften haben (Werbung mit Selbstverständlichkei-

ten).  

Die werbewirksame Angabe „ohne Gentechnik“ sollte 

Erzeugnissen vorbehalten bleiben, bei denen ein zu-

sätzlicher Kontrollaufwand bezüglich der Vermeidung 

gentechnischer Veränderungen plausibel gemacht 

werden kann. Dies wird beispielsweise bei Äpfeln 

derzeit nicht der Fall sein, da weltweit gv-Äpfel weder 

kommerziell angebaut werden, noch Untersuchungs-

methoden existieren, noch Verunreinigungsfälle be-

kannt sind. 

 
 
 
 
Apfel, derzeit immer 
ohne Gentechnik 
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Weitere Informationen: 
 

Informationsportal Transgen zu "ohne Gentechnik" 

 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 

 

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik 

 

 

http://www.transgen.de/recht/kennzeichnung/280.doku.html
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kennzeichnung/OhneGentechnikKennzeichnung.html
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kennzeichnung/OhneGentechnikKennzeichnung.html
http://www.ohnegentechnik.org/

